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Quellle: 
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/prozess-um-eishallen-einsturz-ich-wollte-alles-hundertprozentig-perfekt-machen-a-531604.html
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Welche Grundlagen liegen vor?

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§§ 836-838 BGB : (Grundstücksbesitzer/Gebäudebesitzer/Gebäudeunterhaltspflichtiger)

Nach § 836/837/838 BGB haftet der Besitzer/Unterhaltspflichtiger für die 
Personen- und Sachschäden, die durch den Einsturz oder Ablösung von Bauteilen 
entstehen. 
Dem Besitzer/Unterhaltspflichtigen wird ein Verschulden unterstellt, bis dieser 
nachweisen kann, dass er seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist.
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 823 Schadensersatzpflicht

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, 
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist 
dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines 
anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein 
Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur 
im Falle des Verschuldens ein.
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Art. 3 der MusterBO

Art. 3 BayBO
Allgemeine Anforderungen

(1) Bei der Anordnung, Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung, 
Instandhaltung und Beseitigung von Anlagen sind die Belange der Baukultur, 
insbesondere die anerkannten Regeln der Baukunst, so zu berücksichtigen, 
dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und 
Gesundheit, und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährdet 
werden.

(2) Anlagen müssen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die Anforderungen 
des Satzes 1 während einer dem Zweck entsprechenden angemessenen 
Zeitdauer erfüllen und ohne Missstände benutzbar sein.
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Gebäudeeigentümer haben also dafür Sorge zu tragen, dass von deren Eigentum 
keine Gefahr für die Sicherheit von Personen oder deren Sachbesitztümer 
ausgeht.
Das war auch schon vor 2006 so. 

Mit Fassung vom September 2006 erließ die Bauministerkonferenz der Länder

„Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch 
den Eigentümer / Verfügungsberechtigen“ - 11 Seiten 
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Kapitel:

1) Vorbemerkung

2) Anwendungsbereich

3) Bauwerks-/Objektbuch

4) Bauwerksüberprüfung 
(wie, wer, was, wann, 
welche Baustoffe)

5) Weiteres 
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Quellen: Richtlinien VDI 6200 bzw. VDI 6200 Bl. 1.1 (Entwurf)

Die VDI-Richtlinie 6200 aus Februar 2010 
(aktuell in Okt. 2025)  beschreibt 
die regelmäßigen Überprüfungen der 
Standsicherheit von Immobilien, die 
strukturiert, effizient und wirtschaftlich 
durchzuführen sind, was also zu tun ist 
durch Personen mit unterschiedlichem 
fachlichem „Background“

Diese Richtlinie (VDI 6200/Blatt 1.1), 
derzeit noch Entwurf aus August 2024,
gibt Tiefe in die Überprüfung, nämlich eine 
Zustandsnote hinsichtlich der Stand-
sicherheit, der Gebrauchstauglichkeit und 
der Dauerhaftigkeit auf Grundlage der 
RI-EBW-PRÜF (2017) – DIN 1076
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Die VDI 6200 beschreibt NICHT Verkehrsbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel.

Diese sind in DIN 1076 geregelt und in der DS 803 der Deutschen Bahn AG.

Hier gilt in der Regel eine Hauptprüfung alle sechs Jahre hinsichtlich der  
Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit, bei Hinweisen auf 
Gefährdung dann auch engmaschiger.
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Normative Verweise der VDI 6200 – Blatt 1.1:
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Begriffserklärungenszitate aus der RI-EBW-PRÜF 
als Basis für die VDI 6200, Blatt 1.1 (Entwurf):

Standsicherheit:
Die Standsicherheit kennzeichnet die Eigenschaft eines Bauwerkes bzw. einzelner Bauwerksteile, die 
planmäßigen Beanspruchungen (bei Nutzungsbeschränkungen entsprechend reduziert) schadlos 
aufnehmen zu können.
Verkehrssicherheit / Gebrauchstauglichkeit
Die Verkehrssicherheit ist ein Maß für die Bauwerksausbildung nach anerkannten Regeln der Technik 
zum jeweiligen Prüfzeitpunkt, welche die Anforderungen an Sicherheit und Ordnung hinsichtlich der 
gefahrlosen und bestimmungsgemäßen Nutzung des Bauwerkes beinhaltet. Sie schließt damit sowohl 
die Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Fahrzeuge als auch die Sicherheit für Personen und Sachen 
im Bauwerksumfeld ein.
Dauerhaftigkeit:
Die Dauerhaftigkeit kennzeichnet die Widerstandsfähigkeit des Bauwerkes bzw. einzelner Bauwerk-
steile gegenüber Einwirkungen, um eine möglichst lange Nutzungsdauer unter Aufrechterhaltung der 
Standsicherheit und Verkehrssicherheit bei planmäßiger Nutzung und planmäßiger 
Bauwerksunterhaltung zu erreichen.
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Wie ist nun die Praxis – Ein Gebäude soll überprüft werden – nach VDI 6200
1) Einordnung des  Gebäudetyps – Nutzung

Quelle: Tabelle 1 nach VDI 6200
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Quelle: Tabelle  2 nach VDI 6200

2) Einordnung des  Gebäudetyps – Konstruktionstyp
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3) Wer prüft mit welcher fachlichen Qualifikation in welchem Zeitintervall?

Eigentümer bzw.           Fachkunde d. Person     besonders fachk.
Vertretung                    Person

Quelle: VDI 6200 – Tabelle 1 (Ausschnitt) und Tabelle 3 mit Ergänzung  
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Quelle: VDI 6200 – Anhang C

Damit war bislang mit der VDI 6200 ENDE:
* Nichts Konkretes zu der Art der Untersuchung pro Baustoff für z.B. Fassaden
* Keine Zustandsnote 
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www.ubfassade.de/downloads  

Quelle: 
RL Für 01 des UBF e.V.

Ausgabe 12/2024

http://www.ubfassade.de/downloads
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Quelle: RL Für 01 des UBF e.V. - Ausgabe 12/2024
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Quelle: RL Für 01 des 
UBF e.V. – 
Ausgabe 12/2024
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Quelle: RL Für 01 des 
UBF e.V. – 
Ausgabe 12/2024
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Alle Erkenntnisse sind nun durch die prüfende Person zu werten in:

Standsicherheit (S)
Verkehrssicherheit / Gebrauchstauglichkeit (V)
Dauerhaftigkeit (D)

Fußend auf die RI-EBW-PRÜF aus 2017 wird in der VDI 6200, Blatt 1.1 (Entwurf) 
folgende Einteilung getroffen:
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Quelle: RI-EBW-PRÜF 2017 
mit gleichem Wortlaut in VDI 
6200 – Entwurf Blatt 1.1

STANDSICHERHEIT

Bewertung 1-4
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Quelle: RI-EBW-PRÜF 2017 mit 
gleichem Wortlaut in VDI 6200 – 
Entwurf Blatt 1.1

VERKEHRSSICHERHEIT

Bewertung 1-4
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Quelle: RI-EBW-PRÜF 2017 mit 
gleichem Wortlaut in VDI 6200 – 
Entwurf Blatt 1.1

DAUERHAFTIGKEIT

Bewertung 1-4
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Benotung in die Stufen 1 bis 4 für:
- Standsicherheit (S)
- Verkehrssicherheit / Gebrauchstauglichkeit (V)
- Dauerhaftigkeit (D)

-> Tabelle (rechts):

Achtung: 
1 bis 4 ist ungleich der Schulnote. 
Ein Vergleichsstrahl (siehe unteres Bild) ist in 
Bild 6 der VDI 6200 – Blatt 1.1 – Entwurf gezeigt:

Quelle: Tab. 4 VDI 6200 – Bl. 1.1 -  Entw.
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Beispiel:
Natursteinbauteil aus 1973 – Sichtung des Natursteins / Zustands nach VDI 6200

SK = Substanzkennzahl = Note ohne Berücksichtigung 
der Gebrauchstauglichkeit, also V = 0

SCH = Schadstoffbelastung – bei Naturstein nicht gegeben
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Nennung konkret, welche Schäden wo konkret zu beheben sind
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Nennung konkret, welche Schäden wo konkret zu beheben sind

Nennung konkret, welche Schäden wo konkret zu beheben sind
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Zusammenfassung:

- Die rechtlichen Rahmenbedingungen waren vorhanden mit den 
§§ 823 / 836-838 / §3 Muster BO

- Der Eishalleneinsturz in Bad Reichenhall führte zum praktischen Handeln

- Bauministerkonferenz Sept 2006 – Richtlinien

- Richtlinie VDI 6200 2/2010 und VDI 6200 Blatt 1.1 – Entwurf 8/2024

- Richtlinie für Fassaden – UBF 12/2024

- Standsicherheit - Verkehrssicherheit - Dauerhaftigkeit             sind entscheidend
(Beanspruchung)        (aRdT)                                    (weitere Nutzungsdauer)
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Zusammenfassung:

- Klassifizierung der Bauwerke hinsichtlich derer Nutzung und Bauart

- Der zu prüfende Personenkreis hat je nach fachlichem Know How  in 
unterschiedlichen Zeitintervallen unterschiedliche Aufgaben, die konkret in der 
Richtlinie UBF nach verschiedenen Gewerken aufgelistet sind

- Letzten Endes bleibt es immer eine Einzeleinschätzung der Prüfperson

- Die Notwendigkeit einer solchen Prüfung ist noch wenig bekannt. 
Solange nichts passiert, passiert ja auch nichts.

- Das Rüstzeug / die praktischen Vorgaben sind jedenfalls da und haben sich schon 
bewährt.



Dr. Anette Ritter-Höll 
Diplom-Geologin / öbuv SV

RITTER Stone GmbH 
Eichgrabenstraße 5 

82340 Feldafing

anette@ritterstone.com
www.ritterstone.com

Danke für Ihr Interesse

FRAGEN?

mailto:anette@ritterstone.com
http://www.ritterstone.com/

	Folie 1: Standsicherheit von Bauwerken:  Bewertung und Anwendung der VDI 6200
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40

